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§/Artikel/Anlage 

§ 21 

Inkrafttretensdatum 

09.06.2004 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2015 

Text 

Lagebericht 

§ 21. Die Angaben im Lagebericht gemäß § 81p Abs. 1 Z 1 VAG haben Name und Sitz der 
Unternehmen, an die Teile der Geschäftsgebarung gemäß § 17a VAG übertragen worden sind, unter 
Anführung des Teils der Geschäftsgebarung, der dem jeweiligen Unternehmen übertragen ist, zu 
enthalten. 


